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Kleine Anfrage 5274 
 
des Abgeordneten Sven W. Tritschler   AfD 
 
 
Bußgelder und KI-Einsatz bei der LfM NRW im Kontext journalistischer Sorgfaltspflicht 
nach §19 MStV 
 
In den letzten Jahren hat es mehrere Fälle gegeben, in denen online abrufbare Publikationen 
(Telemedienangebote) von den Landesmedienanstalten wegen vermutlicher Verstöße gegen 
die journalistische Sorgfaltspflicht in den Fokus genommen wurden. Seit November 2020 
überwachen die Medienanstalten gemäß § 19 des Medienstaatsvertrags die Einhaltung dieser 
Pflichten durch Telemedienanbieter, darunter auch die Landesanstalt für Medien NRW. Im 
Jahr 2021, einem sogenannten Superwahljahr, lag dabei der Schwerpunkt auf dem 
Eindämmen von Desinformation im Internet.  
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. In wie vielen Fällen wurde seit November 2020 ein Bußgeld durch die LfM NRW 

festgelegt? 
 
2. Wie hoch waren die Bußgelder jeweils? 
 
3. Arbeitet die LfM NRW bei der Feststellung von Verstößen gegen die journalistische 

Sorgfaltspflicht mit Künstlicher Intelligenz? Wenn ja, mit welchen Programmen? 
 
 
 
Sven W. Tritschler 


